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Alle Landgerichte in Baden-Württemberg sind 
gleichzeitig Ausbildungsgerichte für Rechtsrefe-
rendare. Die Landgerichte sind somit Außenstel-

len des    Landesjustizprüfungsamtes.  

Rechtsreferendare können hier ihre Ausbildung 
nach dem Hochschulstudium fortsetzen. Die Ein-
stellung der Rechtsreferendare nimmt die Verwal-
tungsabteilung des zuständigen Oberlandesge-
richtes vor. Anträge müssen dorthin gerichtet wer-
den. Das Oberlandesgericht weist dann die Refe-
rendare/innen zum 01.04. und 01.10. des jeweili-

gen Jahres den Landgerichten nach einem be-
stimmten Verteilungsschlüssel zu.  

Der Ausbildungsleiter bei dem jeweiligen Land-

gericht begleitet die Rechtsreferendare neben 

ihrer Ausbildung und teilt sie in der ersten Ausbil-

dungsstation (Zivilstation) den Richtern am Land-

gericht oder an den zum Landgerichtsbezirk ge-

hörenden Amtsgerichten zu, wo sie dann in der 

Regel eine Einzelausbildung (höchstens zwei 

Rechtsreferendare pro Richter) erhalten. 

 

. 

Rechtsreferendare 

https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Pruefungsamt


Ausbildungsleiter beim Landgericht  Tübingen  

Name und Kontaktdaten des derzeitigen Ausbil-

dungsleiters   lassen sich der Internetseite ent-

nehmen.  
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Tübingen ist eine traditionsreiche Universitäts-

stadt. Nähere Informationen über die Stadt und 

Umgebung finden sich unter www.tuebingen.de.  

. 

Tübingen 

 

Frau Hirt 

Zimmer 308 

Telefon 07071/200-

2727 (täglich außer 

Mittwoch von 7.30 

Uhr bis 11.30 Uhr) 

Email Frau Hirt  

Referendargeschäftsstelle  

Frau Brandt 

Zimmer 314 

Telefon 07071/200-

2711 (täglich außer 

Montag von 7.30 Uhr 

bis 11.30 Uhr) 

Email Frau Brandt 

http://www.tuebingen.de/
mailto:hirt@lgtuebingen.justiz.bwl.de
mailto:brandt@lgtuebingen.justiz.bwl.de


Reisekosten u. Trennungsgeld  
Staatsprüfung  

Frau Sprißler 

Zimmer 310 

Telefon 07071/200-2006  

(vormittags, täglich außer Freitag)  

Email Frau Sprißler  

mailto:hsprissler@lgtuebingen.justiz.bwl.de
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Im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes begin-
nen beim Landgericht Tübingen derzeit an 
zwei Einstellungstermin (April und Okto-
ber) Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung. Be-
treut werden die Referendarinnen und Referendare vom 
Ausbildungsleiter und der Referendargeschäftsstelle. Diese 
ist Ansprechpartner für Fragen rund um das Referendariat. 
Sie führt die Personalakten, verwaltet die Vordrucke und 
vergibt die Unterrichtsräume. 

In der Informationsspalte rechts finden Sie die jeweiligen 
Kontaktdaten und weitere Zuständigkeiten. 

Der Ausbildungsleiter hält zu Beginn des Referendariats den 
Einführungslehrgang in Zivilsachen ab. Er organisiert die 
Einrichtung der Arbeitsgemeinschaften und des Klausuren-
kurses, die Bestellung der Lehrkräfte und steht als An-
sprechpartner für alle die Ausbildung betreffenden Fragen 
zur Verfügung.  

   

 

. 

1. Allgemeines 



a. Pflichtstationen in Zivilsachen und in Strafsachen 

Eine der wesentlichen Aufgaben des Ausbildungsleiters in 
den ersten Monaten des Referendariats ist die Zuweisung 
der Referendarinnen und Referendare zu den Einzelausbil-
dern in den Stationen in Zivilsachen und in Strafsachen. 

In der Zivilstation werden die Referendarinnen und Referen-
dare den Richterinnen und Richtern der Zivilkammern des 
Landgerichts Tübingen oder den mit Zivilsachen befassten 
Richterinnen und Richtern der Amtsgerichte des Bezirks 
zugewiesen. Zum Landgerichtsbezirk Tübingen gehören die 
Amtsgerichte in Bad Urach, Calw, Münsingen, Nagold, 
Reutlingen, Rottenburg und Tübingen. Zuweisungswünsche 
werden berücksichtigt und können meist erfüllt werden. 

I n  d e r  S t a t i o n  f ü r  S t r a f s a c h e n  

 

 2. Zuweisung zu den Stationsausbildern 

Ausbildungsleiter beim Oberlandesgericht 

Stuttgart  

Name und Kontaktdaten  

des derzeitigen Ausbildungsleiters  

  lassen sich der Internetseite entnehmen.  
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 b. Pflichtstationen Rechtsanwalt I/II und Wahlstation 

In den beiden Rechtsanwaltsstationen und in der Wahlstati-
on erfolgt die Zuweisung zu den Einzelausbildern durch das 
Oberlandesgericht Stuttgart. Die Zuweisung erfolgt in aller 
Regel nach dem Wunsch der Referendarinnen und Referen-
dare, die zuvor eigenverantwortlich eine Ausbildungsstelle 
gewählt haben. 

Zuständig ist dort der Ausbildungsleiter beim Oberlandesge-
richt (siehe Informationsspalte rechts). 

 

c. Pflichtstation Verwaltung 

In der Verwaltungsstation werden die Referendare den Ein-
zelausbildern durch den Ausbildungsleiter für Rechtsreferen-
dare beim Regierungspräsidium Tübingen zugewiesen. 
Rechtzeitig vor Beginn der Station erhalten sie von ihm In-
formationen über die Station und einen Bogen, auf dem die 
Zuteilungswünsche zu vermerken sind. In der Regel genügt 
dabei die Angabe einer Behörde oder eines Verwaltungsge-
richts, da im Gegensatz zur Rechtsanwaltsstation vom Refe-
rendar meistens kein konkreter Ausbilder gesucht werden 
muss. 

  

 

 



Zuständig ist hier der Ausbildungsleiter für das öffentliche 
Recht beim Regierungspräsidium Tübingen (siehe Informati-
onsspalte rechts). 

Die Homepage des Regierungspräsidiums finden sie hier. 

 

  

Der Ausbildungsleiter für Rechtsreferendare beim Regie-
rungspräsidium organisiert auch den Einführungslehrgang in 
der Verwaltungsstation und bestimmt den AG-Leiter im öf-
fentlichen Recht.   

 

Ausbi ldungsle i ter  beim  
Regierungspräsid ium Tübingen  

 

Name und Kontaktdaten 

des derzeitigen Ausbildungsleiters 

   lassen sich der Internetseite entnehmen.  

http://www.rp-tuebingen.de/
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Die die praktische Ausbildung begleitenden Einführungslehrgänge 
und der praxisbezogene Unterricht werden beim Landgericht Tü-
bingen in Arbeitsgemeinschaften mit ca. 14 bis 20 Teilnehmern 
abgehalten. 

Neben den Klausuren, die in den Arbeitsgemeinschaften geschrie-
ben werden, findet beim Landgericht Tübingen zur Examensvor-
bereitung ein Klausurenkurs statt. Die Teilnahme ist freiwillig. An-
geboten werden zusätzliche Übungsklausuren, die jeweils am 
Freitag unter examensmäßigen Bedingungen geschrieben werden 
können. Diese werden von den AG-Leitern korrigiert, bewertet 
und jeweils in einem gesonderten Termin eingehend besprochen. 

Die Gerichtsbibliothek befindet sich in Zimmer 229, sie ist auch 
Referendaren zugänglich. Diese Bücher können nur vor Ort einge-
sehen und nicht ausgeliehen werden. 

Die Bibliothek ist im Normalfall abgeschlossen, den Schlüssel er-

hält man in der Referendargeschäftsstelle. 

 

3. Arbeitsgemeinschaften / Examens-

klausuren 



 

 Bibliothek /  Ausbildungspersonalrat 

Im Raum U 140 befindet sich die Referendarsbibliothek. Diese 
Bücher können eingesehen und nach den Ausleihbedingungen 
ausgeliehen werden. Die Referendarsbibliothek ist zugleich ein 
Aufenthaltsraum für Referendarinnen und Referendare. Dieser 
Raum steht allen für Kaffeepausen (Kaffeepad-Maschine vorhan-
den), private Lerngruppen oder stilles Arbeiten etc. zur Verfügung. 

Der Ausbildungspersonalrat „APR“  (Email APR) am LG Tübingen 
ist das Vertretungsorgan in Personalfragen für alle hier beschäftig-
ten Rechtsreferendare. Er hat Mitwirkungsrechte bei zahlreichen 
Maßnahmen der Präsidenten des LG und des OLG. Das bedeutet, 
dass er über bestimmte Maßnahmen informiert werden muss und 
eine Erörterung verlangen kann. 
Der APR wird von den Referendaren gewählt. Seine engagierten 
Mitglieder gehen auf Wünsche, Anregungen oder Beschwerden 
ein und versuchen - oft in Absprache mit dem Ausbildungsleiter - 
bei eventuell auftretenden Problemen im Zusammenhang mit 
dem Referendariat zu helfen. Darüber hinaus werden Stammti-
sche angeboten und verschiedenste Veranstaltungen wie insbe-
sondere jährlich eine „Job-Info-Börse“ organisiert.  

 

mailto:APRTuebingen@hotmail.com


© Landgericht Tübingen 

Doblerstraße 14 

72074 Tübingen 

Anreise ÖPNV / Bezirk 

 

Stadtbusverkehr Tübingen /  
Linienbusse 
 
Über das SVT-Logo gelangen Sie zur 
Seite des Stadtverkehrs Tübingen. 

Bushaltestellen in der Nähe des Ge-
richts: Lustnauer Tor / Wilhelmstraße 
aus Richtung Bahnhof, Lustnauer Tor / 
Nonnenhaus aus Richtung Norden/
Stuttgart und Doblerstraße (Linie Öster-
berg). Ab Omnibusbahnhof (gegenüber 
Hauptbahnhof) können u. a. die Linien 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 und 16 benutzt 
werden. 

Am Omnibusbahnhof halten auch die 

überörtlichen Buslinien und die Fern-

buslinien. (Übersichtsplan Busbahnhof/

Bahnhof) 

 

Internetseite des Landge-

richts Tübingen 

http://www.landgericht-

tuebingen.de/pb/,Lde/

Startseite 
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http://www.svtue.de/fileadmin/user_upload/pdf/2014_UEbersichtsplan.pdf
http://www.svtue.de/fileadmin/user_upload/pdf/2014_UEbersichtsplan.pdf
http://www.svtue.de/index.html

